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Gestützt auf den § 9 der Ge mein de- 
  ordnung wird der Stadtrat von 
Zofingen beauftragt, ein Reglement 
zum Schutz der Bevölkerung vor 
den negativen Auswirkungen der 
Klimaver änderung zu erlassen. 

Das Reglement soll insbe-
sondere folgende Punkte 
enthalten:

Zweck
Art. 1 Die Stadt Zofingen ergreift 
wirksame Massnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung vor den 
negativen Auswirkungen der 
Klimaveränderung und setzt ins-
besondere bei der Gestaltung  
des öffentlichen Raums Mass-

nahmen zum Erhalt sowie zur Ver-
besserung von Lebensqualität und 
Gesundheit der Bevölkerung um.

Massnahmen 
Art. 2 Zu diesem Zweck unter-
stützt die Stadt Zofingen ins - 
be sondere die Entsiegelung von 
befestigten Flächen in sicker-
fähige und begrünte Oberflächen 
sowie das Pflanzen von Bäumen. 
Mindestens 5 % der öffentlichen 
befestigten Flächen im Eigentum 
der Einwohnergemeinde (Refe-
renzjahr 2023) werden in den 
nächsten zehn Jahren entsiegelt 
und mit möglichst vielen Bäumen 
bepflanzt, um ökologisch wertvolle 
Grün- und Erholungsräume zu 

schaffen. Diese Umwandlungen 
dürfen nicht zulasten der  
Flächen für den Fuss-, Velo- und 
öffent lichen Verkehr erfolgen.

Art. 3 Weiter unterstützt die  
Stadt Zofingen die Begrünung  
von Fassaden und Dächern,  
ermöglicht zugängliche Wasser-
elemente und Gewässer sowie 
einen nachhaltigen Umgang  
mit Regen wasser und schafft  
Voraussetzungen zur Sicher-
stellung des klimatischen Kalt-
luftsystems.

Berichterstattung 
Art. 4 Der Stadtrat informiert im 
Rahmen des Jahresberichts über 

den Stand der Umsetzung der 
Massnahmen und deren Wirkung.

Begründung: 
Grünflächen sorgen durch  
Beschattung und Verdunstung 
für eine lokale Abkühlung  
und tragen zur Hitzemin-
derung in der Stadt bei. Mit 
einer Steigerung der städti-
schen Grünflächen wird das 
Stadt klima hitzeerträglicher 
gemacht. Damit wird ein 
massgeblicher Beitrag zur  
Erhaltung der Lebensqualität 
in der Stadt und zum Schutz 
der Gesundheit der Bevölke-
rung geleistet.
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